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— Blitzschlag, Bodensenkung, Erdbeben, Erdrutsch, Fels
sturz, Hagel, Schneedruck, Schmelzwasser, Sturm und 
Überschwemmung. Gegen Hagel, Schmelzwasser, Schnee
druck und Sturm sind die Sachen nur innerhalb von Ge
bäuden versichert. Die auf einer Reise mitgeführten 
Sachen sind auch gegen die zuletzt genannten Ereignisse 
außerhalb von Gebäuden versichert;

— Einbruchdiebstahl und Raub.
(2) Darüber hinaus sind gegen Schäden durch Diebstahl 

versichert:
ä) Fahrräder und deren fest verbundene Bestandteile, die 

Eigentum des Versicherungsnehmers oder der Ver
sicherten sind, wenn sie durch ein Schloß gesichert sind. 
Befinden sich die Fahrräder auf dem Wohn-, Wochen
end- oder Gartengrundstück des Versicherungsnehmers, 
sind sie nachts nur dann versichert, wenn sie in einem 
verschlossenen Gebäude oder verschlossenen Raum 
eines Gebäudes untergebracht sind. Handelt es sich um 
einen gemeinschaftlich genutzten Raum, muß das Fahr
rad außerdem durch ein Schloß gesichert sein;

b) Kinderwagen sowie deren Ausstattung;
c) Wäsche und Bekleidung (ausgenommen Pelze und Le

derbekleidung), die sich zum Waschen, Trocknen, Blei
chen oder Lüften in dafür bestimmten Räumlichkeiten 
oder tagsüber im Freien befinden (mit Ausnahme in 
Wäschereien oder ähnlichen Einrichtungen);

d) Gartenmöbel und Gartengeräte, die sich im Freien auf 
dem Wohngrundstück befinden;

e) Skier sowie die dazugehörenden Skistöcke.

§ 2

Bei entsprechender zusätzlicher Vereinbarung des Ver
sicherungsschutzes sind versichert:

a) Haushaltgegenstände (einschließlich Garten- und an
dere Arbeitsgeräte), die sich ständig in Lauben, Som
mer- oder Wochenendhäusern und den dazugehörigen 
Nebengebäuden befinden, sowie Kleinvieh, Futter- und 
Streuvorräte auf diesen Grundstücken gegen Schäden 
gemäß dem § 1 Abs. 1;

b) Lauben, Garagen und sonstige Baulichkeiten sowie Ge
bäude, die nicht der Feuer-Pflichtversicherung unter
liegen, gegen Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explo
sion und Luftfahrzeuge;

c) Lauben, Garagen und sonstige Baulichkeiten sowie Ge
bäude, die nicht der Feuer-Pflichtversicherung unterlie
gen, gegen Schäden durch Sturm, nach Maßgabe der 
Allgemeinen Bedingungen für die Sturmschadenver
sicherung — Ausgabe 1980 —;

d) Pferde und Rinder gegen Schäden gemäß dem § 1 Abs. 1.

§3

Der Versicherungsschutz umfaßt auch den Ersatz von:
a) Schäden am Gefriergut in Tiefkühlschränken oder 

-fächern infolge unvorhersehbarer Unterbrechung der 
Energiezufuhr oder durch technisches Versagen der Ge
räte;

b) Schäden an der in Waschmaschinen befindlichen Wäsche 
durch Versagen der Automatik nach Ablauf der Ga
rantiezeit;

c) Schäden am Anstrich und an Tapeten der Decken und 
Wände sowie an Decken- und Wandverkleidungen in 
gemieteten Wohnräumen durch die im § 1 Abs. 1 ge
nannten Ereignisse;

d) Schäden an den versicherten Sachen durch Wasser, das 
infolge Glasbruchs aus Aquarien ausläuft, ausgenom
men Schäden an den Aquarien sowie deren Inhalt;

e) Schäden an Badeöfen, Badewannen, Waschbecken, 
Durchlauferhitzern und ähnlichen Einrichtungen und 
Geräten, Gas- und Etagenheizungen sowie Elektro
nachtspeicheröfen durch die im § 1 Abs. 1 genannten Er
eignisse. Soweit diese an wasserführenden Anlagen an

geschlossen sind, besteht Versicherungsschutz auch für 
Schäden durch Frosteinwirkung. Voraussetzung ist, daß 
die Gegenstände Eigentum des Versicherungsnehmers 
oder der Versicherten sind und sie weder Eigentümer 
noch Miteigentümer des Gebäudes sind, in dem sich 
diese Einrichtungen und Geräte befinden;

f) Schäden an Gegenständen des persönlichen Reisebe
darfs, die der Versicherungsnehmer oder die Versicher
ten auf der Reise mit sich führen oder mit verkehrs
üblichen Beförderungsmitteln befördern lassen (ein
schließlich Lagerung), durch Unfall der Transportmittel 
und Diebstahl, ausgenommen Diebstahl beim Zelten 
und aus einem nicht verschlossenen Kraftfahrzeug. 
Schmuckgegenstände und Edelmetalle sind nur ver
sichert, wenn sie entsprechend ihrer Bestimmung ge
tragen oder unter besonderem Verschluß aufbewahrt 
werden;

g) Schäden, die bei einem Einbruch oder Einbruchversuch 
an den versicherten Sachen sowie an Gebäuden, in de
nen sich diese Sachen befinden, verursacht werden;

h) Schäden an den versicherten Sachen, die als unver
meidliche Folge der versicherten Ereignisse eintreten;

i) Kosten zur Aufräumung der Schadenstätte und Ab
bruchkosten, soweit sie die versicherten Sachen be
treffen;

j) im ursächlichen Zusammenhang mit einem Versiche
rungsfall entstehenden Umzugskosten.

§4
Versicherungsschutz besteht nicht für:
a) Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug- und Wohnanhänger, 

Motor- und Segelboote, Fahrzeuge jeder Art mit Hilfs
motor;

b) das Eigentum von Untermietern;
c) die außer Gebrauch befindlichen Schmuckgegenstände 

und Edelmetalle, deren Gesamtwert 5 000 M oder deren 
Einzelwert 3 000 M übersteigt, sowie Wertpapiere, Spar
bücher, Schecks, Briefmarken- und Münzsammlungen 
gegen Schäden durch Einbruchdiebstahl, wenn sich 
diese Sachen nicht in verschlossenen und gegen die 
Wegnahme gesicherten Behältnissen befinden oder in 
einem zusätzlich verschlossenen Raum innerhalb der 
Wohnung auf bewahrt werden;

d) an den Gegenständen des persönlichen Reisebedarfs 
entstandene Schäden oder Verluste durch Verlieren, 
Stehen- und Liegenlassen, Abhandenkommen, Taschen
diebstahl, Transportverzögerungen, Mängel der Ver
packung, der Beschaffenheit oder des Verschlusses der 
Gepäckhüllen, Schrammen u. dgl. an Koffern und son
stigen Gepäckbehältnissen;

e) Schmuckgegenstände und Edelmetalle, die einem Trans
portbetrieb zur Aufbewahrung oder Beförderung über
geben oder in Gepäckschließfächern aufbewahrt wer
den, gegen Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl 
und Transportmittelunfall;

f) Bargeld, Gutscheine, Fahrkarten, Wertpapiere, Spar
bücher, Schecks sowie Briefmarken- und Münzsamm
lungen, die auf einer Reise mitgeführt werden, gegen 
Schäden durch Diebstahl und Transportmittelunfall;

g) Gebäude gemäß dem § 2 Buchst, b, die sich in Verfall 
befinden oder zum Abbruch bestimmt sind;

h) mittelbare Schäden, wie entgangener Gewinn, Nut
zungsausfall, Wasserverluste.

§5
Versicherungsort

Die in den §§ 1 bis 3 genannten Sachen sind, soweit in 
diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes fest
gelegt ist, dort versichert, wo sie sich befinden.


